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Die Beförderung dürfte sich nicht auf den Versetzungsantrag auswirken, gleichwohl kommst Du
natürlich gegenüber Deiner SL in Erklärungsnot, wenn Du "rein prophylaktisch" einen
Versetzungsantrag stellst, nur weil Du das ggf. in drei oder vier Jahren brauchen könntest.
Warum sollte sie Dir dann die Chance auf eine Beförderung geben, wenn Du ggf. weg
möchtest?

Die Versetzung in Dein Wunschgebiet oder gar Deine Wunschschule ist auch nicht per se
"gesetzt", selbst wenn eine Freigabe vorliegt. Die Freigabe ist lediglich die Voraussetzung für
eine Versetzung vor der Fünfjahresfrist. Und selbst dann erfolgt sie nicht automatisch in
Deinem Sinne.

Diffusen Überlegungen wie "es könnte ja sein, dass..." führen ggf. zu ebenso diffusen
Entscheidungen. Viel wichtiger ist es doch, dass man weiß, was man will - schulisch wie
räumlich - und dann unter Abwägung der tatsächlichen Möglichkeiten und Konsequenzen klare
Entscheidungen trifft. Man kann in diesem Fall meines Erachtens nur schwierig alle Eisen im
Feuer behalten.
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